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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, 

Rechnungsprüfung und Vergaben 

19.02.2025 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 19.03.2025 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Erfurt wird auf Grundlage des § 1 Abs. 3 der 

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Erfurt vom Stadtrat beauftragt, die im Zusammenhang mit 

der Anmietung von Räumlichkeiten in der Defensionskaserne Erfurt, Petersberg 15 zur Nutzung 

als Pop-Up Museum entstandenen Kosten einer Prüfung zu unterziehen. 

 

 

 

 

21.01.2025, gez. i. A. xxxxxxxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion SPD & PIRATEN 

    

Titel der Drucksache: 

Prüfauftrag Rechnungsprüfungsamt - 

Anmietung von Räumlichkeiten in der 

Defensionskaserne Erfurt, Petersberg 15 
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Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2025 2026 2027 2028 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Der Hauptausschuss Finanzen hat am 29. August 2024 den Mietvertrages für die Gewerbeeinheit 

in Erfurt, Petersberg 15, der Gemarkung Erfurt-Mitte, Flur 156, Flurstück 1/54 zur Nutzung als Pop-

Up Museum beschlossen. Der Mietvertrag beginnt am 01.09.2024 (mietfrei bis 31.12.2024 – nur 

Zahlung der Nebenkosten) und wird auf die Dauer von 10 Jahren fest geschlossen. Die Übergabe 

der Mietsache erfolgt im Rohbauzustand und es ist Sache der Mieterin die Mietsache so 

herzurichten, wie sie dem späteren Nutzungszweck entsprechen soll. Die Bau- und 

Ausstattungsbeschreibung ist Bestandteil des Mietvertrages und regelt die Bauleistungen, die die 

jeweiligen Vertragspartner zu erbringen haben. Zum Jahresbeginn 2025 konnten keine 

Ausstellungen oder Projekte bekanntgegeben werden, wie aus der lokalen Presse hervorgeht (Vgl. 

Karmeyer, Frank: "Hier zahlt die Stadt für Leerstand", Thüringer Allgemeine Zeitung vom 14. Januar 

2025). Demnach soll eine erste Ausschreibungsrunde im zweiten Halbjahr 2025 erfolgen. Bei einer 

kolportierten Mietzahlung von rund 100.000 Euro würden hier mindestens 50.000 Euro für ein 

durch die Stadt angemietetes, leerstehendes Gebäude anfallen. Ziel der Prüfung soll aus Sicht des 

Stadtrates sein, einerseits zu prüfen, ob, und wenn ja weshalb, gegen den Grundsatz der 

sparsamen Verwendung von Haushaltsmitteln verstoßen worden sein könnte. Andererseits sollen 

mögliche Fehler bei der Verwendung von Haushaltsmitteln aufgezeigt und gegebenenfalls 

Empfehlungen erarbeitet werden, um diese künftig zu vermeiden. 
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